
 
 
 

– Körperschaft des öffentlichen Rechts – 
Emil-Fuchs-Straße 2 • 04105 Leipzig • Tel. 0341 56336-0 • Fax 0341 56336-20 

kammer@sbk-sachsen.de • www.sbk-sachsen.de  
 
 
Steuerberaterkammer des Freistaates Sachsen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Emil-Fuchs-Str. 2 
04105 Leipzig 

 

 Eingangsstempel Steuerberaterkammer 

 Bearbeiterin: Frau Dr. Cremer 
                       Frau Bedarf 
Durchwahl: 0341 56336-30 
Fax: 0341 56336-20 

Antrag auf Befreiung von der Steuerberaterprüfung 
 

 Erstantrag  
 Wiederholungsantrag  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
I. Angaben zur Person  
 

Name und ggf. Geburtsname 

Passbild 
 
 

(nicht älter als 1 Jahr und 
auf der Rückseite mit Namen 

versehen) 
 
 

Bitte hier einkleben 

Vorname(n) – Rufname unterstreichen – 

Wohnungsanschrift - bei mehrfachem Wohnsitz: vorwiegender Aufenthalt 
 
Straße mit Hausnummer:  
 
PLZ:                         Ort: 

Geburtsdatum                                                                   Geburtsort 

Staatsangehörigkeit  

Akademische Grade oder staatlich verliehene Graduierungen (freiwillige Angabe)* 

Tagsüber telefonisch zu erreichen (freiwillige Angabe) 
 
beruflich privat 

E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)                                                           Fax-Nummer (freiwillige Angabe) 

Im Zeitpunkt der Antragstellung vorwiegend beruflich tätig in:                                            z. Z. nicht berufstätig 
 
PLZ:                               Ort:                                                      als: 

Ort der beabsichtigten beruflichen Niederlassung nach Bestellung als Steuerberater/in: 

                                                 
* Akademische Grade oder staatlich verliehene Graduierungen werden in die Befreiungsbescheinigung nur aufgenommen, wenn sie nachgewiesen 

wurden. 
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II. Erklärungen und Anträge 
 

Ich habe bisher  keine folgende  Anträge auf  Anfragen zur 
 
     Erteilung einer verbindlichen Auskunft 
     Zulassung zur Steuerberater-/Eignungsprüfung 
     Befreiung von der Steuerberaterprüfung gestellt. 
am: 
 
bei (Behörde/Kammer): 
 
Az.: 
 
Tätigkeit nach § 38 StBerG als Voraussetzung für die Befreiung 
 

     Professor/in            ehem. Finanzrichter/in                ehem. Beamter/Beamtin des höheren Dienstes oder vergleichbare/r Angestellte/r   
                                                                                                  ehem. Beamter/Beamtin des gehobenen Dienstes oder vergleichbare/r Angestellte/r 
 

 Ich habe am meine Entlassung zum beantragt. 
 
Der Nachweis meines Ausscheidens aus dem öffentlichen Dienst (beglaubigte Abschrift)        ist beigefügt        wird nachgereicht. 

 Ich beantrage die Aufnahme des nachgewiesenen akademischen Grades/der nachgewiesenen staatlich verliehenen Graduierung in die Be-
freiungsbescheinigung. 

 Ich habe die Gebühr für die Bearbeitung des Antrags auf Befreiung von der Steuerberaterprüfung in Höhe von 200,00 € am  
auf das  Konto der Steuerberaterkammer des Freistaates Sachsen, Konto 100 6450 686, BLZ 120 300 00 bei der DKB Deutsche Kreditbank AG 
überwiesen. 
Im Falle der Erstattung von Gebühren (§ 164 b Abs. 2 StBerG) bitte ich um Überweisung auf folgendes Konto: 
Konto-Nr.:                                                          BLZ:                                                                   Institut: 
Ggf. abw. Kontoinhaber: 

 Die Angaben in den folgenden Abschnitten III. und IV. entfallen bei ausreichender verbindlicher Auskunft. 

 
III. Tätigkeit auf dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern 
 

Zeit Art der Beschäftigung/ 
Arbeitgeber, Ort 

Arbeitszeit  
- Stunden je Woche - 

bitte nicht ausfüllen 
Jahre Monate Tage 

von 
 
bis 

     

von 
 
bis 

     

von 
 
bis 

     

von 
 
bis 

     

von 
 
bis 

     

von 
 
bis 

     

von 
 
bis 

     

von 
 
bis 
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IV. Unterbrechungen der Tätigkeit 

(z. B. Elternzeit/Erziehungsurlaub, Beurlaubung aus arbeitsmarkt- oder familienpolitischen Gründen, Wehr- oder Zivildienst, längere Krank-
heitszeiten, Ganztagslehrgänge) 

 

Zeit Art der Unterbrechung bitte nicht ausfüllen 
Jahre Monate Tage 

von 
 
bis 

    

von 
 
bis 

    

von 
 
bis 

    

von 
 
bis 

    

von 
 
bis 

    

von 
 
bis 

    

von 
 
bis 

    

 
V. Dem Antrag sind beizufügen 
 

 
1. Ein Lebenslauf mit genauen Angaben über die Person und den beruflichen Werdegang. 
 
2. Ein Passbild (bitte auf der Vorderseite anbringen). 
 
3. Eine Bescheinigung einer deutschen Hochschule, der letzten Dienstbehörde oder des Fraktionsvorstandes über Art und Dauer der Tätigkeit 

(bzw. der Lehrtätigkeit als Professor) auf dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern; die Bescheinigung 
muss Angaben enthalten über: 
 
• die Beschäftigungszeit (Beginn und ggf. Ende der Tätigkeit), 
• die Art des Beschäftigungsverhältnisses (z. B. Angestellter, Beamter) 
• die Arbeitszeit (Anzahl der Wochenstunden) 
• Art und Umfang der Tätigkeit auf dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern, 
• die Zeiten einer Berufsunterbrechung von nicht nur vorübergehender Dauer (s. Abschnitt IV). 

 
 
VI. Versicherung 
 

Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag auf den beiliegenden Anlagen nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht 
habe. 
 
Mir ist bekannt, dass unrichtige und unvollständige Angaben zu einer Rücknahme der Befreiung führen können. Die Rücknahme der Befreiung hat das 
Erlöschen der Bestellung als Steuerberater zur Folge. 
 
Hinweis: Die mit dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 11, 37 b, 38 und 158 StBerG i. V. m. § 8 DVStB erhoben und in 

einer automatisierten Datei verarbeitet. Von den zuständigen Behörden können die für die Durchführung des Verfahrens erfor-
derlichen Auskünfte eingeholt werden. 

Ort, Datum                                                   Unterschrift 
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